
 
 
 
Gebühren im Bereich Wirtschaftswesen 
 
 
 
Im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Gastgewerbegesetzes sind die 
Gebühren im Bereich Wirtschaftswesen, die bisher vom Kanton erhoben worden 
sind, neu auf kommunaler Ebene festzulegen. 
 
Antrag 
 
Gestützt auf die Verordnung über die Gebühren der Gemeindebehörden vom 
16.07.1997 wird die folgende Gebührenverordnung im Bereich des 
Wirtschaftswesens festgesetzt: 
 
1. Aufschub der Polizeistunde 

 
bis 2 Uhr Fr.  15.00 (1h  Fr. 7.00 
   2h  Fr.10.00
   3h  
Fr.15.00) 
 
Freinacht Fr.  25.00 
 

2. Patentgesuche 
 
Wirtschaftspatentgesuch Fr. 200.00 (wie bisher) 
 
Kleinverkaufspatent Fr. 100.00 (wie bisher) 
 
ausserordent. Wirtschaftsbewilligungen 
(Festwirtschaften)  
 
Veranstaltungen von kirchlichen und/oder karitativen  
Organisationen, politischen Behörden, Parteien sowie 
von Dorfvereinen, deren Erlös vollumfänglich einem 
gemeinnützigen Zweck zukommt: kostenlos 
 
1-tägige Veranstaltungen von Dorfvereinen oder  
Organisationen Fr.   50.00 
 
mehrtägige Veranstaltungen von Dorfvereinen 
oder Organisationen Fr.   80.00 
 
 



 
 
 
sonstige gewinnorientierte 1-tägige Veranstaltungen Fr.   80.00 
 
sonstige gewinnorientierte mehrtägige Veranstaltungen Fr. 100.00 
 
In diesen Ansätzen ist auch die Gebühr für eine Verlängerung oder Freinacht 
enthalten. 
 

3. Schreibgebühren bei ordentlichen Patentgesuchen Fr.   20.00 
 

4. Besondere Bestimmungen 
 
Die Bewilligungskompetenz für ausserordentliche Gastwirtschaftsbewilligungen 
(Festbewilligungen) wird an den Gemeindeschreiber delegiert. Eine Kopie der 
Bewilligung ist an den Polizeivorstand weiterzuleiten. 
 
(Bisher unterzeichnete ebenfalls der Gemeindeschreiber bevor das Gesuch an die 
Finanzdirektion ging; der Bewilligungsrahmen ist vom Gesetz vorgegeben, ebenso 
die Gebühren (s. oben). 


